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Allgemeine Einkaufsbedingungen 
Stand 15. Februar 2011 

1. Bestellung und Auftragsbestätigung 
1.1 Der Besteller kann die Bestellung widerrufen, wenn 

der Auftragnehmer sie nicht innerhalb von zwei Tagen 
nach Eingang schriftlich angenommen hat (Auftrags-
bestätigung). 

1.2 Abweichungen, Änderungen oder Ergänzungen der 
Bestellung durch die Auftragsbestätigung werden nur 
Vertragsbestandteil, wenn sie vom Besteller schriftlich 
bestätigt werden. Insbesondere ist der Besteller an 
Allgemeine Geschäftsbedingungen des Auftragneh-
mers nur insoweit gebunden, als diese mit seinen Be-
dingungen übereinstimmen oder er ihnen schriftlich 
zugestimmt hat. Die Annahme von Lieferungen oder 
Leistungen sowie Zahlungen bedeuten keine Zustim-
mung. 

2. Nutzungsrechte 
2.1 Der Auftragnehmer gewährt dem Besteller das nicht-

ausschließliche, übertragbare, weltweite und zeitlich 
unbegrenzte Recht, die Lieferungen und Leistungen 
zu nutzen, in andere Produkte zu integrieren und 
weltweit zu vertreiben; Software und die dazugehörige 
Dokumentation in Verbindung mit der Installation, der 
Inbetriebnahme, dem Testen und dem Betreiben der 
Software zu nutzen oder nutzen zu lassen. 

3. Lieferung 
3.1 Vereinbarte Termine und Fristen sind verbind-

lich. Maßgebend für die Einhaltung des Liefer-
termins oder der Lieferfrist ist der Eingang der 
Ware bei Auftraggeber. Ist nicht Lieferung „frei 
Werk“ vereinbart, hat der Auftragnehmer die Wa-
re unter Berücksichtigung der mit dem Spediteur 
abzustimmenden Zeit für Verladung und Versand 
rechtzeitig bereit zu stellen. 

3.2 Sieht der Auftragnehmer Schwierigkeiten der 
Einhaltung des Liefertermins voraus, hat der Auf-
tragnehmer unverzüglich den Auftraggeber zu 
benachrichtigen. Gleichzeitig sind dem Auftrag-
geber geeignete Gegenmaßnahmen zur Abwen-
dung der Folgen vorzuschlagen. 

3.3 Die vorbehaltlose Annahme der verspäteten Lieferung 
oder Leistung enthält keinen Verzicht auf die dem 
Auftraggeber wegen der verspäteten Lieferung oder 
Leistung zustehenden Ersatzansprüche; dies gilt bis 
zur vollständigen Zahlung des vom Auftraggeber ge-
schuldeten Entgelts für die betroffene Lieferung oder 
Leistung.  

4. Gefahrübergang, Versand und Eingangsprüfung 
4.1 Bei Lieferungen mit Aufstellung oder Montage und bei 

Leistungen geht die Gefahr mit der Abnahme, bei Lie-
ferungen ohne Aufstellung oder Montage mit dem Ein-
gang bei der vom Besteller angegebenen Empfangs-
stelle über. 

4.2 Soweit nicht anders vereinbart, sind die Zollwert, Ver-
sand- und Verpackungskosten mit der vereinbarten 
Vergütung abgegolten. Bei Preisstellung ab Werk oder 
ab Verkaufslager des Auftragnehmers ist zu den je-
weils niedrigsten Kosten zu versenden, soweit der Be-
steller keine bestimmte Beförderungsart vorgeschrie-
ben hat. Mehrkosten wegen einer nicht eingehaltenen 
Versandvorschrift gehen zu Lasten des Auftragneh-
mers. Bei Preisstellung frei Empfänger kann der Be-
steller ebenfalls die Beförderungsart bestimmen. 
Mehrkosten für eine zur Einhaltung eines Liefertermins 
etwa notwendige beschleunigte Beförderung sind vom 
Auftragnehmer zu tragen 

4.3 Jeder Lieferung sind Packzettel oder Lieferscheine mit 
Angabe des Inhalts sowie der vollständigen Bestell-

kennzeichen beizufügen. Der Versand ist mit densel-
ben Angaben sofort anzuzeigen. 

4.4 Verletzt der Auftragnehmer seine Pflichten nach dieser 
Nummer 3, trägt er sämtliche Aufwendungen und 
Schäden, die dem Besteller hieraus entstehen, es sei 
denn, der Auftragnehmer hat die Pflichtverletzung 
nicht zu vertreten. 

4.5 Der Besteller wird unverzüglich nach Eingang der 
Lieferungen prüfen, ob sie der bestellten Menge und 
dem bestellten Typ entsprechen, ob äußerlich erkenn-
bare Transportschäden oder äußerlich erkennbare 
Mängel vorliegen. 

4.6 Entdeckt der Besteller  bei den vorgenannten Prüfun-
gen einen Mangel, wird er diesen dem Auftragnehmer 
anzeigen. Entdeckt der Besteller später einen Mangel, 
wird er dies ebenfalls anzeigen. 

4.7 Rügen können seit Lieferung oder Leistung oder, 
sofern die Mängel erst bei Be- oder Verarbeitung oder 
Ingebrauchnahme bemerkt werden, seit ihrer Feststel-
lung erhoben werden. 

4.8 Dem Besteller obliegen gegenüber dem Auftragneh-
mer keine weitergehenden als die vorstehend genann-
ten Prüfungen und Anzeigen. 

5. Rechnungen 
5.1 In Rechnungen sind die Bestellkennzeichen sowie die 

Nummern jeder einzelnen Position anzugeben. Solan-
ge diese Angaben fehlen, sind Rechnungen nicht 
zahlbar. Rechnungszweitschriften sind als Duplikate 
zu kennzeichnen. 

5.2 Die Rechnung darf nicht den Sendungen beigefügt 
werden.  

6. Zahlungen 
6.1 Zahlungen werden, wenn nicht anders vereinbart ist, 

innerhalb von 30 Tagen netto zur Zahlung fällig. Bei 
einer Zahlung innerhalb von 14 Tagen ist der Besteller 
zu einem Abzug von 3% Skonto die vereinbarte Ver-
gütung berechtigt. 

6.2 Die Zahlungsfrist beginnt, sobald die Lieferung oder 
Leistung vollständig erbracht und die ordnungsgemäß 
ausgestellte Rechnung eingegangen ist. Soweit der 
Auftragnehmer Materialteste, Prüfprotokolle, Quali-
tätsdokumente oder andere Unterlagen zur Verfügung 
zu stellen hat, setzt die Vollständigkeit der Lieferung 
und Leistung auch den Eingang dieser Unterlagen vo-
raus. Skontoabzug ist auch zulässig, wenn der Bestel-
ler aufrechnet oder Zahlungen in angemessener Höhe 
aufgrund von Mängeln zurückhält; die Zahlungsfrist 
beginnt nach vollständiger Beseitigung der Mängel. 

6.3 Zahlungen bedeuten keine Anerkennung der Lieferun-
gen oder Leistungen als vertragsgemäß. 

7. Qualitative Leistungsstörung 
7.1 Der Besteller sowie dessen Besteller behält sich das 

Recht vor, gegebenenfalls einen Nachweis über das 
Qualitätssicherungssystem des Lieferanten und die 
Dokumentation über Qualitätsprüfungen zu verlangen, 
sowie jederzeit ein Audit im Unternehmen des Liefe-
ranten durchzuführen. 

7.2 Wenn Mängel vor oder bei Gefahrübergang festge-
stellt werden oder während der in Nummer 6.6 und 6.7 
genannten Verjährungsfrist auftreten, hat der Auftrag-
nehmer auf seine Kosten nach Wahl des Bestellers 
entweder die Mängel zu beseitigen oder mangelfrei 
neu zu liefern oder zu leisten. Dies gilt auch für Liefe-
rungen, bei denen sich die Prüfung auf Stichproben 
beschränkt hat. Die Wahl des Bestellers ist nach billi-
gem Ermessen zu treffen. 
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7.3 Führt der Auftragnehmer die Nacherfüllung nicht in-
nerhalb einer vom Besteller zu setzenden angemes-
senen Frist aus, ist der Besteller berechtigt, vom Ver-
trag ganz oder teilweise entschädigungslos zurückzu-
treten oder Minderung des Preises zu verlangen oder 
auf Kosten des Auftragnehmers Nachbesserung oder 
Neulieferung selbst vorzunehmen oder vornehmen zu 
lassen und Schadensersatz statt der Leistung zu ver-
langen. § 281 Abs. 2 und § 323 Abs. 2 BGB bleiben 
unberührt. 

7.4 Die vorbezeichneten Ansprüche verjähren nach einem 
Jahr seit Anzeige des Mangels, in keinem Fall jedoch 
vor Ablauf der in dieser Nummer 6 genannten Verjäh-
rungsfristen. 

7.5 Soweit der Auftragnehmer im Rahmen seiner Mängel-
beseitigungspflicht neu liefert oder nachbessert, be-
ginnen die in Nummer 6.6 und 6.7 genannten Fristen 
erneut zu laufen. 

7.6 Der Auftragnehmer trägt Kosten und Gefahr der Rück-
sendung mangelhafter Liefergegenstände. 

7.7 Sachmängelansprüche verjähren in drei Jahren, so-
weit das Gesetz keine längeren Fristen vorsieht. 

7.8 Rechtsmängelansprüche verjähren in fünf Jahren, 
soweit das Gesetz keine längeren Fristen vorsieht. 

7.9 Die Verjährungsfrist beginnt mit dem Gefahrübergang 
(Nummer 3.1). Bei Lieferungen an Orte, an denen der 
Besteller Aufträge außerhalb seiner Werke oder 
Werkstätten ausführt, beginnt sie mit der Abnahme 
durch den Auftraggeber des Bestellers, spätestens ein 
Jahr nach dem Gefahrübergang. 

7.10 Entstehen dem Auftraggeber infolge der mangelhaften 
Lieferung des Vertragsgegenstandes Kosten, insbe-
sondere Transport-, Wege-, Arbeits-, Materialkosten 
oder Kosten für eine den üblichen Umfang überstei-
gende Eingangskontrolle, so hat der Auftragnehmer 
diese Kosten zu tragen. 

8. Überprüfung auf Rechtsmängelfreheit/ Hinweis-
pflicht 

8.1 Die Lieferung rechtsmängelfreier Produkte ist für den 
Besteller vertragswesentlich. Der Auftragnehmer ver-
pflichtet sich deshalb, die Lieferung und Leistung auf 
ihre Rechtsmängelfreiheit zu überprüfen und den Be-
steller auf eventuelle entgegenstehende Schutzrechte 
hinzuweisen. Eine Verletzung dieser Pflichten unter-
liegt der regelmäßigen gesetzlichen Verjährungsfrist. 

9. Materialbeistellungen 
9.1 Materialbeistellungen bleiben Eigentum des Bestellers 

und sind unentgeltlich getrennt zu lagern, als Eigen-
tum des Bestellers zu bezeichnen und zu verwalten. 
Ihre Verwendung ist nur für Aufträge des Bestellers 
zulässig. Bei schuldhafter Wertminderung oder Verlust 
ist vom Auftragnehmer Ersatz zu Ieisten, wobei der 
Auftragnehmer auch einfache Fahrlässigkeit zu vertre-
ten hat. Dies gilt auch für die berechnete Überlassung 
auftragsgebundenen Materials. 

9.2 Verarbeitung oder Umbildung des Materials erfolgt für 
den Besteller. Dieser wird unmittelbar Eigentümer der 
neuen oder umgebildeten Sache. Sollte dies aus 
rechtlichen Gründen nicht möglich sein, so sind sich 
Besteller und Auftragnehmer darüber einig, dass der 
Besteller in jedem Zeitpunkt der Verarbeitung oder 
Umbildung Eigentümer der neuen Sache wird. Der 
Auftragnehmer verwahrt die neue Sache unentgeltlich 
für den Besteller mit der Sorgfalt eines ordentlichen 
Kaufmanns. 

10. Werkzeuge, Formen und Muster 
10.1 Vom Besteller überlassene Werkzeuge, Formen, Mus-

ter, Modelle, Profile, Zeichnungen, Normenblätter, 
Druckvorlagen und Lehren dürfen ebenso wie danach 
hergestellte Gegenstände ohne schriftliche Einwilli-
gung des Bestellers weder an Dritte weitergegeben, 
noch für andere als die vertraglichen Zwecke benutzt 
werden. Sie sind gegen unbefugte Einsichtnahme 
oder Verwendung zu sichern. Vorbehaltlich weiterer 
Rechte kann der Besteller ihre Herausgabe verlangen, 
wenn der Auftragnehmer diese Pflichten verletzt. 

11. Geheimhaltung, Unteraufträge 
11.1 Die Vertragspartner werden alle erhaltenen Unterla-

gen, Informationen und Daten, nur zur Durchführung 
dieses Vertrages verwenden. Solange und soweit sie 
nicht allgemein bekannt geworden sind, werden die 
Vertragspartner die genannten Unterlagen und Infor-
mationen gegenüber an der Durchführung des Vertra-
ges nicht beteiligten Dritten vertraulich behandeln. 
Diese Pflichten bleiben auch nach der Beendigung der 
Vereinbarung bestehen. 

12. Forderungsabtretung 
12.1 Forderungsabtretung ist nur mit vorheriger schriftlicher 

Zustimmung des Bestellers zulässig. 

13. Produktbezogener Umweltschutz, 
Deklarationspflichten 

13.1 Liefert der Auftragnehmer gesetzlich erlaubte Produk-
te, die allerdings aufgrund von Gesetzen stofflichen 
Restriktionen und/oder stofflichen Informationspflich-
ten unterliegen (z.B. REACH, RoHS), hat der Auftrag-
nehmer diese Stoffe durch ein vom Besteller vorgege-
benes, angemessenes Format spätestens zum Zeit-
punkt der ersten Lieferung der Produkte zu deklarie-
ren. Das Vorstehende gilt nur für Gesetze, die am Ge-
schäftssitz des Auftragnehmers oder des Bestellers 
oder am Ort der vom Besteller angegebenen Emp-
fangsstelle Anwendung finden. 

13.2 Enthält die Lieferung Güter, die gemäß den internatio-
nalen Regelungen als Gefahrgut zu klassifizieren sind, 
teilt der Auftragnehmer dies dem Besteller spätestens 
mit Auftragsbestätigung in einer zwischen Auftrag-
nehmer und Besteller vereinbarten Form mit. 

14. Datenschut z 
14.1 Die Vertragspartner beachten die gesetzlichen Vor-

schriften für den Schutz von personenbezogenen Da-
ten. Der Auftragnehmer hat alle bei der Datenverarbei-
tung eingesetzten Mitarbeiter nach § 5 BDSG schrift-
lich auf das Datengeheimnis verpflichtet. Der Auftrag-
geber versichert, alle gesetzlich notwendigen Voraus-
setzungen (z. B. durch Einholung von Einwilligungser-
klärungen) geschaffen zu haben, dass der Auftrag-
nehmer die vereinbarten Leistungen auch insoweit 
rechtsverletzungsfrei erbringen kann. 

15. Ausfuhrgenehmigung, Übertragung vertraglicher 
Rechte und Pflichten, Nebenabreden, Gerichts-
stand 

15.1 Der Auftragnehmer hat alle Anforderungen des an-
wendbaren nationalen und internationalen Zoll- und 
Außenwirtschaftsrechts („Außenwirtschaftsrecht“) zu 
erfüllen. Der Auftragnehmer hat dem Besteller spätes-
tens zwei Wochen nach Bestellung sowie bei Ände-
rungen unverzüglich alle Informationen und Daten 
schriftlich mitzuteilen, die der Besteller zur Einhaltung 
des Außenwirtschaftsrechts bei Aus-, Ein- und Wie-
derausfuhr benötigt, insbesondere: 
- alle anwendbaren Ausfuhrlistennummern einschließ-
lich der Export Control Classification Number gemäß 
der U.S. Commerce Control List (ECCN); 
- die statistische Warennummer gemäß der aktuellen 
Wareneinteilung der Außenhandelsstatistiken und den 
HS (Harmonized System) Code und 
- Ursprungsland (nichtpräferenzieller Ursprung) und, 
sofern vom Besteller gefordert, Lieferantenerklärungen 
zum präferenziellen Ursprung (bei europäischen Liefe-
ranten) oder Zertifikate zur Präferenz (bei nichteuropä-
ischen Lieferanten). 

15.2 Gerichtsstand ist Kaufbeuren, wenn der Auftraggeber 
Kaufmann im Sinne des Handelsgesetzbuches ist. 

15.3 Nebenabreden bedürfen der Schriftform. 
15.4 Sollte eine Bestimmung dieser Bedingungen und 

der getroffenen weiteren Vereinbarungen un-
wirksam sein oder werden, so wird dadurch die 
Gültigkeit der Bedingungen im Übrigen nicht be-
rührt. 


